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1. Änderungen im Erbrecht – 01.01.2023

Änderungen im 

Pflichtteil: 

Einschränkung

Aufhebung 

Pflichtteilsrecht Eltern



Gesetzliches 

Erbrecht



Erbrecht: Änderungen Pflichtteile

VZ; Merkblatt; 
Erbrechtsrevision: Das 
sollten Sie wissen; 
Ausgabe 2022



Art. 40 Anspruch auf die Ehegattenrente

Stirbt eine verheiratete Person, die im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, bei der 

BPK versichert war, so hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente, sofern er eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

Er hat das 35. Altersjahr vollendet und war seit mindestens 5 Jahren verheiratet.

Die Dauer einer Lebensgemeinschaft gemäss Art. 42 wird bei der Ehedauer angerechnet

Art. 42 Anspruch auf die Lebenspartnerrente

Stirbt eine nicht verheiratete Person, die im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, bei 

der BPK versichert war, so hat der überlebende Lebenspartner Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, falls er von der verstorbenen Person als 

Anspruchsberechtigter für die Lebenspartnerrente bei der BPK bezeichnet war.

Als Lebenspartner im Sinne dieses Reglements gilt, wer die folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt (auch unter Personen gleichen Geschlechts): 

a nicht verheiratet ist (mit der versicherten Person oder einer anderen Person); 

b nicht mit der versicherten Person im Sinne von Art. 95 ZGB verwandt ist. 

Zusätzlich muss eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt sein: 

Der überlebende Lebenspartner hat das 35. Altersjahr vollendet und führte mit der versicherten Person in den letzten 5 Jahren bis zu ihrem Tod 

ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt und gleichem amtlichen Wohnsitz.

Die antragstellende Person hat den Beweis dafür zu erbringen, dass sie die Voraussetzungen für eine Lebenspartnerrente erfüllt. Die Kosten für 

die Beweismittel sind durch die antragstellende Person zu tragen. Als Beweismittel gelten insbesondere: 

a für die Bedingungen von Abs. 2 Bst. a und Bst. b: Zivilstandsurkunden der beiden Lebenspartner; 

b für die Lebensgemeinschaft: Wohnsitzbescheinigung der Gemeinde.



Vorsorgereglement BPK

 Art. 40 ff: 

Ehegattenrente: - 35. Altersjahr vollendet

- mindestens 5 Jahre verheiratet

Die Dauer Lebensgemeinschaft wird Ehedauer zugerechnet

 Art. 42 ff:

Anspruch auf Lebenspartnerrente, wenn Anspruchsberechtigung bei BPK 

eingetragen war. Voraussetzung für Rente gleich wie bei Ehegatten.      

Anspruchsberechtigung melden bei BPK     

Beweismittel



2. Testament 

Konkubinatspartner

Stiefkinder

 haben kein gesetzliches Erbrecht, es braucht ein Testament

Alleinstehende ohne Kinder

 Können nur mittels Testament ausschliessen,

- dass Verwandte etwas erben, denen Sie nichts zukommen lassen wollen

- dass der Staat erbt, wenn Sie keine gesetzliche Erben haben

Wann lohnt sich ein Testament bzw. letztwillige Verfügung?

Bei Vermächtnissen, Bevorzugung einzelner Erben und Teilungsvorschriften



Welche Arten letztwilliger Verfügungen?

Testament

 Alleiniger Wille des Erblassers

 Kann jederzeit vom Erblasser 

geändert werden 

Erbvertrag

 Einverständnis aller Erben 

 Änderungen nur mit 

Einverständnis aller Erben



Ein Testament muss zu seiner Gültigkeit vollständig von Hand geschrieben, mit 

Ort Datum und Unterschrift versehen werden

Testament

Als meinen letzten Willen bestimme ich, ….. ….., geb. …., von …., wohnhaft. ….

Folgendes:

1. Ich hebe alle früheren Verfügungen auf.

2. Ich setze ….. auf den Pflichtteil.

3. Die verfügbare Quote erhält ….

4. Als Nacherben mit/ ohne Sicherstellung von …. setze ich …. ein.

5. Meine liebe Ehegattin / meine liebe Lebenspartnerin …. kann bestimmen, was sie
unter (ohne) Anrechnung auf ihren Erbteil zu Eigentum übernehmen will

6. Vorweg sind folgende Vermächtnisse auszurichten …..

7. Als Willensvollstrecker ernenne ich ….

8. Sollte einer der Erben das Testament anfechten, so setze ich ihn auf den Pflichtteil

Ort, Datum Unterschrift



3 Vorsorgeauftrag: Art. 360 ff ZGB

Eigenhändige Erstellung: 

 Von A bis Z  von Hand niedergeschrieben

 datiert und unterzeichnet

oder öffentliche Beurkundung durch Notar

Validierung durch KESB vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit – NICHT vorgesehen

 Verfassen Sie den Vorsorgeauftrag nicht im letzten Moment!

Mögliche Fallstricke:

«Ich möchte so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden»

 Nehmen Sie sich Zeit, zu hinterfragen, was sinnvoll sein könnte und was nicht!



Beispiel

Vorsorgeauftrag 

des SRK

vorsorge.redcross.ch/vorsorgeauftrag



Erbschafts- und 

Schenkungssteuern

 Steuerbefreiung:

Ehegatten

eingetragene Partnerschaft

Nachkommen

Stief- und Pflegekinder

 Übrige sind steuerpflichtig     



Sie fragen – ich antworte


